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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §308 Abs1;

1. BAO § 308 heute

2. BAO § 308 gültig ab 01.01.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 14/2013

3. BAO § 308 gültig von 31.12.2005 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 161/2005

4. BAO § 308 gültig von 20.12.2003 bis 30.12.2005 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 124/2003

5. BAO § 308 gültig von 01.01.2003 bis 19.12.2003 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 97/2002

6. BAO § 308 gültig von 15.07.1999 bis 31.12.2002 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 106/1999

7. BAO § 308 gültig von 13.01.1999 bis 14.07.1999 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 28/1999

8. BAO § 308 gültig von 31.12.1996 bis 12.01.1999 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 797/1996

9. BAO § 308 gültig von 27.08.1994 bis 30.12.1996 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 680/1994

10. BAO § 308 gültig von 18.07.1987 bis 26.08.1994 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 312/1987

11. BAO § 308 gültig von 19.04.1980 bis 17.07.1987 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 151/1980

Rechtssatz

Ereignis im Sinne des § 308 Abs. 1 BAO ist jedes Geschehen, daher auch ein "Vergessen" oder ein "schlichtes

Übersehen". Die genannte Bestimmung fordert aber ein unvorhergesehenes oder unabwendbares Ereignis. Ein

Ereignis ist dann als unabwendbar zu quali@zieren, wenn es durch einen Durchschnittsmenschen objektiv nicht

verhindert werden kann und dann als unvorhergesehen anzusehen ist, wenn es die Partei tatsächlich nicht

einberechnet hat und mit zumutbarer Aufmerksamkeit nicht erwarten konnte (vgl. auch hiezu Ritz, BAO3, § 308 Tz 8-10

mit Hinweisen auf die hg. Judikatur). Ein bloßes "Vergessen" oder ein "schlichtes Übersehen" ohne das Hinzutreten

besonderer, hiefür ausschlaggebender Umstände stellt kein unvorhersehbares oder unabwendbares Ereignis im Sinne

des § 308 Abs. 1 BAO dar und vermag somit die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nicht zu begründen.Ereignis im

Sinne des Paragraph 308, Absatz eins, BAO ist jedes Geschehen, daher auch ein "Vergessen" oder ein "schlichtes

Übersehen". Die genannte Bestimmung fordert aber ein unvorhergesehenes oder unabwendbares Ereignis. Ein

Ereignis ist dann als unabwendbar zu quali@zieren, wenn es durch einen Durchschnittsmenschen objektiv nicht

verhindert werden kann und dann als unvorhergesehen anzusehen ist, wenn es die Partei tatsächlich nicht

einberechnet hat und mit zumutbarer Aufmerksamkeit nicht erwarten konnte vergleiche auch hiezu Ritz, BAO3,

Paragraph 308, Tz 8-10 mit Hinweisen auf die hg. Judikatur). Ein bloßes "Vergessen" oder ein "schlichtes Übersehen"

ohne das Hinzutreten besonderer, hiefür ausschlaggebender Umstände stellt kein unvorhersehbares oder

unabwendbares Ereignis im Sinne des Paragraph 308, Absatz eins, BAO dar und vermag somit die Wiedereinsetzung in

den vorigen Stand nicht zu begründen.
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